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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Norbert Gugerbauer 
und Genossen vom 6. Dezember 1990, Nr. 91/J, betreffend die Verwendung 
der Sozialversicherungsnummer durch die Finanzverwaltung, beehre ich 
mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Die Verpflichtung zur Angabe der Versicherungsnummer gemäß § 31 ASVG 
auf Einkommensteuererklärungen, Erklärungen für die Durchführung eines 
Jahresausgleichs von Amts wegen sowie Jahresausgleichsanträgen wurde 
in das Einkommensteuergesetz 1988 (Steuerreform 1989) neu aufgenommen. 
Die Notwendigkeit dieser gesetzlichen Maßnahme ist in den Erläu
terungen zur Regierungsvorlage umfassend dargestellt (siehe auch Er
läuterungen zu § 84 Einkommensteuergesetz 1988). Die Verwendung der 
Versicherungsnummer für bestimmte Bereiche der Finanzverwaltung ent
spricht in der vorgesehenen Form sowohl dem Datenschutzgesetz als auch 
der Europäischen Menschenrechtskonvention. 

Zu 2.: 
Die Versicherungsnummer dient als eindeutiges Identifikationsmerkmal 
und enthält keine weiteren Informationen als jene, die aus Vorname, 
Zuname und Geburtsdatum einer Person hervorgehen. Die Schaffung eines 
zusätzlichen Ordnungsbegriffes mit selbem Informationswert ist mit den 
Grundsätzen einer bürgernahen Verwaltung nicht vereinbar und schützt 
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darüber hinaus keinesfalls vor einer auch derzeit unzulässigen Ver
knüpfung von Daten. 

Zu 3.: 

Die Verwendung der Versicherungsnummer im Bereich der Finanzverwaltung 
beschränkt sich auf die im Einkommensteuergesetz dezidiert angeführten 
Vorgänge. Weitere Sicherungsmaßnahmen sind im Hinblick auf § 7Daten
schutzgesetz nicht erforderlich. Die Überwachung datenschutzrecht
licher Bestimmungen fällt im übrigen in d~n KompetenzbereiGh der Da
tenschutzkommission. 
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